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Gig-Economy:  
 Chance oder  Gefährdung  
für den Arbeitsmarkt?

Matthias Schäfer, Natascha Schwarzkopf

 › Trotz starker öffentlicher Aufmerksamkeit ist 
die Bedeutung der Gig-Economy am deutschen 
Arbeitsmarkt bisher eher gering. Dennoch führt die 
Zunahme neuer flexibler Modelle der sogenannten 
Plattform ökonomie zu mehr Beschäftigung.

 › Die Auseinandersetzung mit der Gig-Economy hat 
eine breite politische und gesellschaftliche Diskus-
sion ausgelöst. Hier wirken arbeits-, sozial-, daten- 
und wettbewerbsrechtliche Rahmenbedingungen auf 
besondere Weise zusammen. 

 › Besonders die Frage der sozialen Absicherung von 
Gigworkern ist Gegenstand der aktuellen Diskus-
sion. Ihre Einordung als (Solo-)Selbstständige oder 
Angestellte ist fließend. Wo ist die Grenze, an der 
aus einer vermittelnden Plattform ein vollwertiger 
Arbeitgeber wird?

 › Insgesamt bietet die Befassung mit der Gig-Economy 
eine Möglichkeit, die Entwicklung neuer innovati-
ver Unternehmens- und Beschäftigungsmodelle zu 
fördern.
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Einstieg

Die Gig-Economy ermöglicht neue Beschäftigungsverhältnisse, bei denen  Online-Plattfor-
men verschiedenste Aufträge zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vermitteln. Sie 
erregen derzeit große Aufmerksamkeit. Es entstehen neue Formen der Selbständigkeit, 
hybride Erwerbsbiografien und Beschäftigungsformen bei denen die Abgrenzung zwischen 
abhängiger Beschäftigung und selbständiger Auftragsarbeit zuweilen verschwimmt. Verlan-
gen diese neuen Erwerbsformen arbeitsrechtliche Konsequenzen? Aktuelle Debatten über 
Verbote von Fahrdiensten (uber) oder die Lohnstrukturen von Lieferdiensten (Foodora, 
Derliveroo usw.) verlangen eine politische Auseinandersetzung über Rahmenbedingungen 
für die Zukunft der Arbeit und die Regulierung der Plattformen. 

Die Gig-Economy – Ein Überblick

Unter der Gig-Economy versteht man einen Teil des Arbeitsmarktes, in dem Auftraggeber 
kurzfristige Aufträge an verschiedene unabhängige bzw. selbstständige Akteure vergeben.1 
Dabei wird von einem Auftrag zum nächsten gearbeitet und bezahlt. Beispiele sind Plattfor-
men wie Fahrtenvermittler Uber, Essenslieferdienste wie Deliveroo oder Foodora, oder die 
Reinigungskräftevermittlung Helpling. Diese Geschäftsmodelle haben potenziell einen großen 
Einfluss auf den Arbeitsmarkt der Zukunft, da sie effizient eine große Auswahl an unabhängi-
gen Anbietern je nach Bedarf und Auftragsmenge mit möglichen Konsumenten zusammen-
bringen.2

Allerdings ist eine klare Definition bzw. Kategorisierung dieser Arbeitsformen schwierig. So 
werden die Begriffe Sharing Economy, Crowdworking, Gig-Economy oder Plattformökono-
mie sowohl im alltäglichen als auch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch nicht kohärent 
oder eindeutig verwendet. Das Aufkommen immer neuer, flexibler Formen der Arbeit macht 
es zudem notwendig, die Begrifflichkeiten Arbeitgeber – Arbeitnehmer – Betrieb zu hinter-
fragen oder sogar neu zu definieren. So wird auch das traditionelle Normalarbeitsverhält-
nis, das seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland die dominierende Beschäftigungs-
form darstellt, heute durch neue atypische Beschäftigungsformen ergänzt. Darunter fallen 
zum Beispiel befristete Beschäftigung, Teilzeit- und Zeitarbeit.3

Im Unterschied zur „normalen“ Freiberuflichkeit steht bei der Gigwork eine Onlineplattform 
(bzw. Apps und Algorithmen) als Vermittler zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 
Dabei erhält die Plattform in der Regel Provisionen dafür, dass sie beide Seiten zusammen-
bringt.
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Definition und Abgrenzung

Der Begriff Gig-Economy kam erstmals vermehrt in den USA auf dem Höhepunkt der Finanz-
krise 2009 auf. Begrifflich bezieht er sich auf die Musikbranche, in der viele Musiker von 
bezahltem Auftritt zu Auftritt (Gig) ihr Geld verdienen. Aufgrund der Finanzkrise begannen 
damals viele Menschen nach Verlust ihrer Anstellung aus der Not heraus eine Vielzahl von 
kleinen Jobs auszuüben und freiberuflich zu arbeiten.4

Auch wenn eine klare Abgrenzung der einzelnen Begriffe sich durch die Vielfältigkeit neuer 
digitaler Geschäftsstrukturen als schwierig erweist, wird die Gig-Economy grundsätzlich als 
Unterkategorie von Plattformökonomien bezeichnet. 

Im Gegensatz zur Cloudwork, welche ortsunabhängig und ausschließlich auf der virtuellen 
Plattform ausgeführt werden kann, ist die Gigwork ortsabhängig. In den meisten Fällen 
kommt es zum persönlichen Kontakt zwischen dem Auftraggeber und Gigworker, wie zum 
Beispiel bei der Zustellung des über eine Plattform bestellten Essens, dem Einsatz der  Haus-
haltshilfe oder der Erfüllung einer Handwerkerleistung.5 

Während Dienstleistungen auf Plattformen mit Crowdworkern an die Masse, also alle 
Dienstleister einer Plattform delegiert werden6, werden bei der Gigwork speziell Einzelauf-
träge an Individuen vermittelt, die für deren vollständige Durchführung zuständig sind.

Abbildung 1: Kategorisierung der Gig-Ecomony

Eigene Darstellung

Zuweilen wird die Gig-Economy als Teil der Sharing Economy angesehen. Es ist jedoch strit-
tig, inwieweit Gewerke und Dienstleistungen der Vermittlungsplattformen „teilbar“ sind. In 
Bezug auf die Erwerbsformen erscheint es geboten, das teilen von Gütern und die Vermitt-
lung von Gewerken und Dienstleistungen wie in der Abbildung von einander abzugrenzen. 
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Der Fokus liegt nicht ausschließlich auf dem Teilen statt Besitzen von Gütern, sondern auf 
dem Anbieten von Dienstleistungen und deren kommerzieller Vermittlung.7

Die teilweise unklaren Abgrenzungen führen in der Diskussion auch dazu, dass Phänomene 
der Gig-Economy gemeinsam mit Cloudwork oder Crowdwork behandelt werden. Die strit-
tige Frage der Abgrenzung von Auftrag- und Arbeitnehmer betrifft beide.

Relevanz und Umfang der Gig-Economy

Die Anzahl der Erwerbstätigen in der Gig-Economy ist schwer zu bestimmen, da viele Unter-
nehmen keine Daten freigeben und die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Formen 
selbstständiger Arbeit nur schwer getroffen werden kann. Das IZA – Institute of Labor Econo-
mics hat im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit eine repräsentative Befragung durch-
geführt und die Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Die Forscher kansta-
tieren: „Die Verbreitung von Crowdworking und Plattformarbeit bewegt sich in Deutschland 
derzeit nahe an der Messbarkeitsschwelle“. Auch wenn es sich um ein relevantes politisches 
Phänomen handelt, ist Gig- und Crowd-Work im deutschen Arbeitsmarkt bisher kein prägen-
des Phänomen. 

Abbildung 2: Aktuelle Verbreitung neuer Beschäftigungsformen nach soziodemografischen 
Merkmalen, hochgerechnete Anteile an der jeweiligen Bevölkerung in Prozent, mit und ohne 
Korrektur mutmaßlich unrichtiger Selbsteinstufungen

Quelle: Berechnungen und Darstellung des IZA. Datenbasis: Omnibusbefragung zur Verbreitung neuer Beschäftigungs-

formen. Hochrechnung unter Verwendung der von Kantar Public auf Basis des aktuellen Mikrozensus

Eine Umfrage des McKinsey Global Institute aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „Exploding 
myths about the gig economy“8 befragte 8.000 Teilnehmer aus den USA, Großbritannien, 
Deutschland, Schweden, Frankreich und Spanien. Die Studie ergab, dass 20–30 Prozent der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bereits einmal als selbstständige Arbeitskräfte gearbei-
tet hatten. Die Gig-Economy sei zwar in den letzten Jahren gewachsen, repräsentiere aber nur 
15 Prozent der selbstständig Arbeitenden in der Studie. 70 Prozent der Befragten gaben an, 
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dass sie die selbstständige Arbeit aus Gründen der Flexibilität ausübten. Der Großteil dieser 
Gruppe nutzte die Arbeit im Bereich der Gig-Economy allerdings als Nebenerwerb, um ihr 
Einkommen aufzubessern. Typischerweise handelt es sich dabei um Studenten oder Rentner. 
Wie in den USA wird die Beschäftigung auf Plattformen auch in Deutschland eher als Mittel 
des Zuverdienstes anstatt als Haupteinnahmequelle gesehen.9

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) schätzt, dass in Deutschland circa zwei Millionen 
Menschen in der Plattformökonomie arbeiten. Ungefähr eine Million davon arbeite als 
sogenannte Crowdworker.10 Angesichts der Ergebnisse von Bonin, Rinne11 (2017) und dem 
Vergleich mit etwa vier Millionen statistisch erfassten Selbständigen in Deutschland erscheint 
die Schätzung überhöht.

Einen Eindruck vom Ausmaß der Beschäftigungszahlen geben die Selbstauskünfte der 
Vermittlungsplattformen: Im Jahr 2017 waren ca. 2.600 Kuriere für den Essenslieferdienst 
Foodora und 1.500 Fahrer für Konkurrent Deliveroo in Deutschland registriert.12 Im August 
2018 standen in Deutschland 150.000 Wohnungen zur kurzfristigen Miete auf Airbnb zur 
Verfügung und der Putzdienstvermittler Helpling zählte circa 10.000 Reinigungskräfte.13 In 
Berlin vermittelt UberTaxi derzeit bis zu 1.500 Taxis, was einem Marktanteil von 20 Prozent 
am Berliner Fahrtenvermittlungsgeschäft entspricht.14

Aufgrund der Heterogenität der Geschäftsmodelle ist der Umfang der Gig-Economy schwer 
und nur in Schätzungen bestimmbar. Obwohl eine US-Studie15 schlussfolgert, dass die 
Aufmerksamkeit, die die Gig-Economy und Plattformökonomien im Allgemeinen momentan 
bekommen, eigentlich ihre wirtschaftliche Bedeutung übersteigt, handelt es sich dennoch 
um Beschäftigungsformen, die in Zukunft mehr Einfluss gewinnen werden.

Plattformökonomien als Anzeichen eines Trends in der Arbeits-
marktentwicklung

In diesem Zusammenhang veröffentlichte die ILO im September 2018 eine Studie mit dem 
Titel „Digitale Arbeitsplattformen und die Zukunft der Arbeit: Hin zu guter Arbeit im 
Netz“. 16 Dafür wurden 3.500 Personen aus 75 Ländern befragt, sowie fünf Microtasking- 
Plattformen17 genauer untersucht: Amazon, Mechanical Turk, Clickworker, CrowdFlower 
sowie Microworkers. 

Die ILO stellte in der Studie eine generelle Tendenz zur Externalisierung der Arbeit über 
Plattformen und Apps fest. Dadurch käme es aber gleichzeitig zu einem Mangel an Regu-
lierung und rechtlichem Rahmen. Es wurden drei große Probleme in Hinsicht auf die in der 
Plattformökonomie Arbeitenden identifiziert:

 › Mangelnder Zugang zu Sozialversicherung,
 › unzureichende Interessenvertretung sowie
 › unzureichende Entlohnung und finanzielle Abhängigkeit.

In vertiefenden Interviews mit deutschen Crowdworkern, die auf der Plattform Clickworker 
registriert sind, stellte man fest, dass nur 7 Prozent der Registrierten mehr als den deutschen 
Mindestlohn verdienen. 17 Prozent gaben an, Crowdwork sei ihre Haupteinkommensquelle 
und 44 Prozent sagten aus, sie hätten neben Crowdwork keine anderen bezahlten Jobs.

Ob ein Zugang zu Sozialversicherungsleistungen bestehe, sei des Weiteren stark abhängig 
von anderen Arbeitsmöglichkeiten oder zum Beispiel der Arbeit des Partners.

Die Gig-Economy 
bündelt vielfältige 

wirtschaftliche und 
gesellschaftliche 

Trends in einer 
Arbeitsmarktform.
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In Bezug auf die Problematik der Interessenvertretung benennt die Studie folgende Aspekte:

 › Verteilung der Arbeitenden über verschiedene Plattformen und auch Länder,
 › keine physische Präsenz, daher wenig Kontakt zu Kollegen und eher isoliertes Arbeiten,
 ›  starker Wettbewerb um Aufträge und
 ›  Gefühl der Austauschbarkeit.

Als Konsequenz fordert die ILO-Studie die Anpassung des Sozialschutzes und der Sozialver-
sicherungssysteme an die immer vielfältigeren flexiblen Arbeitsformen.

Aktuelle Problemstellungen in Deutschland

Die Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Debatte
Die von der Studie der ILO gewonnenen Erkenntnisse finden sich auch in deutschen Debatten 
zu der Frage, wie mit den neuen Ausprägungen von Beschäftigungsformen der Plattform-
ökonomie umgegangen werden sollte. Vor allem die Frage, wie Gigworker aus arbeits- und 
sozialrechtlicher Sicht zu definieren sind, wird derzeit politisch wie öffentlich stark debattiert. 

Selbstständig oder angestellt? 
Besonders im Bereich der Gigwork, wo die Arbeit nicht virtuell, sondern mit körperlichem Ein-
satz und persönlicher Interaktion zwischen Dienstleistungssuchendem und dessen Erbringer 
erfolgt, stellt sich die Frage nach Versicherungsschutz für den Auftragnehmer. Grundsätzlich 
wird bei der Gigwork von Selbstständigkeit ausgegangen. Häufig wird auch von Solo-Selbst-
ständigkeit gesprochen, da Gigworker allein für die Erfüllung eines Auftrages verantwortlich 
sind und selbst keine Mitarbeiter beschäftigen.18 Die Plattform gilt lediglich als Vermittler von 
Aufträgen. Allerdings machen manche Plattformen die Beschäftigung zu einer Gratwande-
rung zwischen Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit. Mit der Frage der Schein-
selbstständigkeit geht daher die arbeitsrechtliche Debatte einher, ob Gigworker, gegeben ihrer 
Tätigkeit für Plattformunternehmen, überhaupt als Selbstständige definiert werden können 
oder als Arbeitnehmer angesehen werden müssen. Hierbei nutzt das deutsche Recht auch 
den Begriff der „arbeitnehmerähnlichen Person“19, der eine Zwischenposition zwischen Ange-
stellten und Selbstständigen zu erschließen versucht.

„Die arbeitnehmerähnliche Person ist ein Rechtsbegriff, der seinen Ursprung im Heimarbeits-
gesetz hat. Damals wollte man bspw. freien Mitarbeiter im Journalismus einen Rechtsschutz 
einräumen. Es geht dabei um Personen die wirtschaftlich abhängig und schutzbedürftig sind. 
Diese arbeiten nur für eine Person und in einem Umfang, der mindestens die Hälfte des 
vergleichbaren Arbeitslohnes ausmacht. Es handelt sich also eigentlich um abhängige Beschäf-
tigung, die lediglich aufgrund der fehlenden betrieblichen Eingliederung nicht als solche ein-
zustufen ist. Diese rechtliche Brücke kann deshalb nicht für Gigworker aktiviert werden, weil 
diese qua Definition für verschiedene Auftraggeber arbeiten.“

Ungeachtet der Ausgangssituation, ob der Gigworker als selbstständig, arbeitnehmerähnlich 
oder angestellt Aufträge durch den Vermittler annimmt, sind es allerdings vor allem die Arbeits-
bedingungen, die Plattformen hinsichtlich der Ausführung der Aufträge an die Gigworker stellen.

Flexibilität
Das Versprechen der Flexibilität mit Arbeitszeiten nach eigener Verfügbarkeit und eige-
nem Bedarf, ist teilweise nicht gewährleistet durch die festgelegte Zuteilung von Aufträgen 
zu bestimmten Zeiten (z. B. Stoßzeiten bei Essenslieferdiensten). Bei längerer Inaktivität, 
also Zeiträumen, in denen man nicht für den Vermittlungsdienst arbeitet, kann es zu einer 

Die Plattform macht 
den Unterschied.
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Absenkung der eigenen Bewertung20 kommen oder sogar zum Ausschluss von der Plattform. 
Durch die Sperrung des Mitgliedskontos können somit keine weiteren Aufträge angenom-
men werden.21 Um dies zu verhindern, sind Gigworker gezwungen, eine gewisse Stundenan-
zahl im Monat zu arbeiten.

Nutzungsbedingungen der Plattformen
Die Benutzung einer Plattform kann gewisse Pflichten mit sich bringen, die Regeln des 
höflichen Umgangs überschreiten. So gelten beim amerikanischen Fahrtenvermittler Uber 
und dessen Konkurrent Lyft Verhaltenskodizes, an die Fahrer sich während der Ausführung 
von Aufträgen zu halten haben. Im Fall von Lyft bestehen genaue Anweisungen über die 
Sauberkeit des Fahrzeugs und den Umgang mit Kunden. Bei Nichtbefolgung behält sich das 
Unternehmen vor, den Fahrer von der Benutzung der App auszuschließen. Dies schränkt 
den Selbstständigkeitsstatus der Fahrer ein und bewegte in der Folge amerikanische 
Gerichte dazu, die Fahrtenvermittler als Unternehmer einzustufen.22 Obwohl beide Firmen 
sich gegen diese Klassifizierung wehrten, befanden die Richter, dass deren Natur und vor 
allen Hauptgeschäft darin bestehe, Fahrten anzubieten anstatt sie nur zu vermitteln. Zudem 
würde den Unternehmen ohne ihre Fahrer ihre Geschäftsgrundlage entzogen. 

Tracking zur Qualitätssicherung
Um eine reibungslose Vermittlung und das effiziente Zuteilen von Aufträgen an die aktiven 
Gigworker zu ermöglichen, sendet eine App während der Ausführung der Aufträge durch 
z. B. Kuriere oder Fahrer kontinuierlich deren GPS-Standort an das Unternehmen. Obwohl 
die Unternehmen betonen, dass dies ausschließlich der Qualitätssicherung des Auftrages 
im Sinne der Kundenzufriedenheit dient, können Gigworker dadurch lückenlos über-
wacht werden. Die gesammelten Daten werden im Anschluss für die Erstellung der Bewer-
tungs-Rankings der einzelnen Gigworker verwendet (Anzahl der Aufträge, durchschnittliche 
Dauer der Ausführung eines Auftrages etc.) sowie in Fällen, in denen pro Auftrag bezahlt 
wird, zur Errechnung der Vergütung.23 Wie ihre Daten zusätzlich verwertet werden, ist den 
Fahrern unbekannt.24 

Vermittler oder Arbeitgeber?
Die entscheidende Frage bei der Bewertung der Gigwork  besteht in der Abgrenzung einer 
Plattform als Vermittler oder Arbeitgeber.

Dass solche Grenzen fließend sind, wissen wir nicht zuletzt aus der Debatte um die Neu-
bestimmung eines Paragrafen 611a BGB, der den Arbeitsvertrag neuerdings definiert. Die 
Vielfältigkeit und Komplexität des gesamten Arbeitsmarktes in ein paar kurze, geschlossene 
Abgrenzungskriterien fassen zu wollen, war gescheitert. Deshalb hat musste man sich auf 
eine offene Formulierung verständigen.

Wann wird aus einer Vermittlungsplattform also ein Arbeitgeber? Bei den Lieferdiensten, bei 
denen Kuriere ausschließlich für ein Unternehmen, in dessen Arbeitskleidung und vollüber-
wacht arbeitet, liegt die Vermutung nahe, dass es sich in Wahrheit um abhängige Beschäfti-
gung und damit nicht um Gigwork handelt. Dann wären Plattformen wie Foodora und Deli-
veroo als Handelsplattform dem E-Commerce zuzuordnen.

Eine aktuelle Fallstudie, die die Services von Foodora und Deliveroo in Berlin vergleicht25, 
kommt zu dem Schluss, dass durch die Benutzung der Apps eine starke Weisungsbefugnis 
der Kuriere durch die App vorliegt. Während Foodora die Fahrer anstellt, werden vergleich-
bare Modelle auch bei Konkurrent Deliveroo angewendet, wo die Mitarbeiter fast aus-
schließlich als Selbstständige für das Unternehmen arbeiten. 

Arbeitnehmer oder 
Auftragnehmer?



 8Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Analysen & Argumente

Nr. 349 
April 2019

Obwohl also die Nutzungsbedingungen mancher Crowd- und Gigworkplattformen zwar 
explizit darauf hinweisen, dass die Gigworker zu jedem Zeitpunkt selbstständig sind und 
weder aus der Interaktion mit der Plattform noch mit einem Auftraggeber ein Anstellungs-
verhältnis entsteht, sind die weiteren Bedingungen, an die die Nutzung einer Plattform 
gebunden ist, entscheidend. In Fällen, wo diese einen Selbstständigen unter jegliche Art von 
Weisungsbefugnis durch die Vermittlerplattform stellen, befindet die Plattform sich in einer 
Grauzone zwischen „nur“ Vermittler und „schon“ Arbeitgeber, da sie die Selbstständigkeit 
in der Beschäftigung untergraben kann. Diese Auslegungsfragen sind damit schlussendlich 
die Sache der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit.

Für die Vermittlungsplattformen bedeutet dies, dass wenn eine starke Bindung des Arbeit-
nehmers durch Nutzungsbedingungen besteht, dies einer Anstellung gleicht. In dem Fall 
müssen die Vermittlungsplattformen Arbeitgeberpflichten nachkommen. 2016 entschied ein 
Gericht in Großbritannien in einem Präzedenzfall, dass die Rechte der Uber-Fahrer gestärkt 
werden müssen.26 Sie seien wie Angestellte zu behandeln und hätten damit Anspruch auf 
Mindestlohn und Urlaubsgeld. Dagegen versuchen andere Plattformen von sich aus Maß-
nahmen zu ergreifen, um die öffentliche Kritik zu dämpfen. Der Uber-Konkurrent Lyft hat 
deshalb eine Rentenversicherung für die eigenen Fahrer eingeführt. Airbnb hat festgelegt, 
dass Vermieter von privaten Unterkünften über die Plattform haftpflichtversichert sind.27

Als Selbstständige haben Gigworker keinerlei Anspruch auf gemeinsame Interessensver-
tretung oder Mitbestimmungsrechte im Unternehmen. Im Sommer 2017 startete die Initia-
tive „Liefern am Limit“, die sich für faire und beständige Arbeitsbedingungen der Angestell-
ten von Lieferando, Deliveroo und Foodora einsetzt. Gefordert wurde die Abschaffung der 
Befristung, die Einsetzung von Betriebsräten sowie besserer Schutz für befristet Angestellte. 
Der Auslöser für den Protest war unter anderem die Änderung der Lohnstruktur und die 
verzögerte Auszahlung von Löhnen, sowie die teure Anschaffung des nötigen Equipments 
(Winterjacken, Fahrradreparatur etc.), die nicht übernommen wurde. Teilerfolge erzielte die 
Initiative vor allem durch die große Medienöffentlichkeit, aufgrund derer sich Deliveroo aus 
zehn deutschen Städten zurückziehen musste.28

Entstanden war die Initiative nach dem gescheiterten Versuch, bei Deliveroo einen Betriebs-
rat zu etablieren. Auch Foodora steht in der Kritik, die Mitbestimmungsrechte von Ange-
stellten und Kurieren nicht ausreichend zu respektieren. Bei Foodora arbeiten die Fahrer 
angestellt, als Vollzeitkräfte mit 168 Stunden im Monat, als Mini- oder Midijobber oder als 
Werkstudenten. Somit besteht bei der Gruppe der Vollzeitkräfte als Festangestellte das 
Recht, einen Betriebsrat zu gründen. Obwohl Foodora die Schaffung eines Betriebsrates 
nicht zu verhindern versuchte, werden Forderungen durch seine Mitglieder weitestgehend 
ignoriert. Bei Deliveroo arbeitet der überwiegende Teil der Fahrerinnen und Fahrer selbst-
ständig und auf Abruf. Seit der gescheiterten Betriebsratsinitiative baut die Geschäftsfüh-
rung stetig Festanstellungen ab.29

Spielen Plattformen ein faires Spiel? Wettbewerbsrechtliche Aspekte 
der Gig-Economy
Neben der arbeitsrechtlichen Frage um die Verantwortung von Vermittlungsplattformen für 
ihre Gigworker üben vor allem etablierte Geschäftssektoren, denen Plattformen zuneh-
mend ernst zu nehmende Konkurrenz werden, Kritik an deren Geschäftsmodellen und 
stellen deren Wettbewerbskonformität in Frage. 

Im Konflikt um das Verbot des Fahrdienstleisters Uber in Deutschland ging es hauptsächlich 
um die (rechtlich relevante) Frage, ob es sich nur um die Vermittlung einer Mitfahrgelegenheit 
handelt, oder ob das Unternehmen tatsächlich eine Taxialternative organisiert.30 Allerdings 

Die Mitbestimmung 
in der Gig-Economy 

als Chance und nicht 
als Hemmschuh
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erklärte das Landgericht Frankfurt Uber im März 2015 in einer Grundsatzentscheidung für 
wettbewerbswidrig.31 Ende 2015 stellte Uber darauf den Dienst UberPop32 in Deutschland 
vollständig ein. 

Uber entwarf im Anschluss an die gerichtliche Niederlage mit UberX ein Alternativ-Kon-
zept. Anstatt Fahrten durch Privatpersonen anzubieten, werden Kunden an professionelle, 
lizenzierte Fahrer mit Personenbeförderungsschein vermittelt. Der Konzern überprüft, ob 
die Fahrer die nötigen Genehmigungen haben. In Berlin ist UberX etwa 20 bis 30 Prozent 
günstiger als ein gewöhnliches Taxi.33 Mit UberTaxi vermittelt das Unternehmen zusätzlich 
klassische Taxis zum regulären Taxitarif. 

Europäische Rechtslage
Als Antwort auf lauter werdende Forderungen nach einem geltenden europäischen Rechts-
rahmen für Plattformökonomien verlangt das Europäische Parlament nach klaren Richtli-
nien34. Dabei positioniert sich die Europäische Kommission klar als Befürworter der neuen 
Unternehmensstrukturen der Plattformen. Solange sich die Dienste an die Rechtslage halten 
würden und Verbraucher- sowie Arbeits- und Sozialrecht beachten, werden sie von der EU 
unterstützt. Es gehe nicht darum, bestehende Geschäftsmodelle vor neuen zu beschützen, 
da dies die Innovation des Marktes behindert.35 Der Fokus läge vor allem darauf, Rahmen-
bedingungen für Innovation zu schaffen und auf der Frage der gerechten Besteuerung von 
Plattformdienstleistern. 

Rechtliche Aspekte in Deutschland 
Auch auf nationaler Ebene wird diskutiert, inwieweit Unternehmen der Plattformökonomie 
belangt werden können, ihrer Verantwortung der Besteuerung und Erbringung von Sozial-
leistungen nachzukommen und inwieweit die arbeitsrechtliche Lage von Gigworkern dafür 
präziser definiert werden muss.36

Ein Sachstand-Papier des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages betont, 
dass es aktuell keine Bestimmungen zum sozialrechtlichen Status von Tätigen in der Platt-
formökonomie gebe.37 Auch der Begriff der arbeitnehmerähnlichen Person sei auf Gigwork 
nicht anwendbar.

Ein Ergebnispapier zur Industrie 4.0 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie38 
betont, dass die Vielfalt neuer Beschäftigungsmodelle die aktuelle Rechtslage übersteige. 
Zudem sei das Heimarbeitsgesetz zu veraltet und sollte so angepasst werden, dass auch 
Arbeitende in Plattformökonomien erfasst werden. (Solo-)Selbstständige sollten verstärkt in 
das Netz der Sozialversicherung eingebunden werden. Auch sei es wichtig, Bestimmungen 
hinsichtlich Arbeitszeitregelung und Arbeitnehmerschutz anzupassen, da das Arbeitszeitge-
setz und sämtliche Rechte in dessen Zusammenhang nur Angestellten zustehen.39 

Lösungsansätze – Angemessene Regulierung und Anpassung statt  
neuer Definitionen
Die aktuelle Diskussion zeigt, dass bei dem Versuch der Anpassung der Rechtslage an die 
Plattformökonomie zwei Probleme besonders im Fokus stehen – zum einen arbeitnehmer-
rechtliche Aspekte, aber auch Wettbewerbspolitik. Hierbei spielt zudem die klassische Defi-
nition des Arbeitnehmers, die durch die verstärkte Ausprägung atypischer Beschäftigungs-
formen wieder mehr in den Vordergrund öffentlichen und politischen Interesses gerückt ist, 
eine zentrale Rolle.

Die Gig-Economy ist 
ein Wettbewerbs- 

treiber – also Chance 
und Risiko.

Auch in der  
Regulierung der Gig- 

Economy steht der 
Mensch im Mittel-

punkt.
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Im Zusammenhang mit Arbeitnehmer- und Wettbewerbsrecht werden verschiedene 
Lösungsansätze diskutiert40:
Eine massive Regulierung oder Verbote neuer Geschäftsmodelle, so wie im Fall von Uber 
in mehreren Ländern, könnten bald mit europäischer Rechtsprechung kollidieren, da diese 
neue Geschäftsmodelle nicht verbietet, solange sie sich an die (neu zu definierenden) Rah-
menbedingungen halten (siehe oben). 

Ein anderes Extrem wäre die gezielte Deregulierung von Arbeitsschutz- und Wettbewerbs-
rechten etablierter Geschäftsmodelle, um Markteinstieg und Innovation junger Unterneh-
men zu fördern. 

Laut Arbeitgeberverbänden sei allerdings das deutsche Arbeitsrecht gut aufgestellt um auf 
Problemstellungen der digitalen Wirtschaft zu reagieren. Die Monopolkommission41 betont, 
dass es vielmehr darum gehe, statt drastischer juristischer Interventionen bestehendes Recht 
zum einem darauf zu prüfen, ob der Markteintritt digitaler Unternehmen unnötig erschwert 
werde. Zum anderen bedürfe es aber auch einer Überprüfung der Gesetzeslage hinsichtlich 
der Reaktionsmöglichkeiten bestehender Betriebe, sich an die wandelnde Konkurrenz anpas-
sen zu können, um faire Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer zu schaffen.

Arbeitsverträge und die Frage nach der Arbeitnehmerdefinition
Hinsichtlich der Frage nach geeigneten Arbeitsverträgen für Arbeitende in der Plattformöko-
nomie stellt sich die Frage, ob bestehende Rechtsmittel und Definitionen ausreichend sind, 
oder ob es gar eine Neudefinition des Arbeiterbegriffs braucht.

Die ILO (s.o.) bezweifelt, dass eine Schaffung von Mischverträgen, und damit eine Defini-
tion zwischen Selbstständigen und Angestellten, die arbeitsrechtliche Stellung für Gigwor-
ker tatsächlich verbessern würde. In verschiedenen Ländern wurden in der Vergangenheit 
Ansätze ausgearbeitet, um Definitionen und neue Gesetzesentwürfe für solche Hybrid-For-
men zu entwickeln. Besonders wird die Schwierigkeit darin gesehen, für die Vielfalt flexibler 
Beschäftigungen eine einheitliche Regelung zu finden.

Die Hans-Böckler-Stiftung warnt hierbei vor dem zu starken Gebrauch von Werkverträgen.42 
Diese würden sich langfristig negativ auf die Produktivität und Qualität von Betrieben aus-
wirken, da sich Arbeiter, die auf Zeit in einem Betrieb tätig sind, weniger für den Erfolg des 
Unternehmens einsetzen würden als Festangestellte.

Ausblick – Plattformen und Innovation

Während manche Industrien und Dienstleistungssektoren die Entwicklungen der Plattfor-
mökonomie als Bedrohung für ihr eigenes Gewerbe fürchten, sehen andere eine Chance 
zur Innovation etablierter und Erschließung neuer Märkte. So betont einer der Mitbe-
gründer von Helpling, dass sie sich nicht als Konkurrenz zu gewerblichen Reinigungskräften 
sehen, sondern mit haftpflicht- und unfallversicherten Putzkräften eine Alternative zum 
Schwarzmarkt sein wollen.43 

Laut dem Economist fand eine Studie der University of Oxford44 heraus, dass sich das Durch-
schnittseinkommen selbstständiger Taxifahrer in US-amerikanischen Städten nach der Ein-
führung von Uber erhöhe. Dies bestätige den Effekt der effizienteren Ressourcennutzung 
in Plattformökonomien, da die Fahrer produktiver seien und kürzere Wartezeiten zwischen 
Aufträgen hätten. 

Bestehendes Recht 
sollte überprüft und 

gegebenenfalls ange-
passt werden.
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Die Arbeit in der Plattformökonomie sei auch eine gute Möglichkeit, um Flauten am Arbeits-
markt zu überbrücken. Eine Studie fand heraus, dass zwei Drittel der Fahrer bei Uber nach 
6 Monaten nicht mehr auf der Plattform aktiv seien – möglicherweise ein Indiz dafür, dass 
sie den Weg zurück in eine alternative Anstellung haben. 

Des Weiteren werden meistens keine oder geringe Qualifikationen vorausgesetzt. Dies 
bietet also Menschen eine Möglichkeit, Beschäftigung zu finden, die auf dem traditionellen 
Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben. 

Solange die Möglichkeit der freien Zeiteinteilung nicht von Unternehmen untergraben wird 
(siehe oben), bietet die so erlangte Flexibilität Möglichkeiten einer besserer Gestaltung der 
Work-Life-Balance gegenüber der klassischen „Nine to five“-Anstellung.

Es wird erwartet, dass die fortschreitende Digitalisierung und der wachsende Dienstleis-
tungssektor in Zukunft den Bedarf nach flexiblen Beschäftigungsverhältnissen verstärken 
werden.45 Daher ist die Gig-Economy nicht als isolierte Herausforderung virtueller Märkte, 
sondern als Ausprägung einer wirtschaftlichen Entwicklung anzusehen, die den Arbeits-
markt aufgrund neuer Innovationen und technischen Fortschritts verändert. Die Gestal-
tung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Gig-Economy bietet somit nicht nur eine 
Möglichkeit, sich mit neu aufkommenden Beschäftigungsformen dank der Digitalisierung 
auseinanderzusetzen, sondern Chancen für die Erneuerung und Innovation ökonomischer 
Tätigkeit zu erkennen und deren Entwicklung durch klare Richtlinien zu unterstützen.

1 Vgl. https://www.gruenderszene.de/business/gig-economy-swiss-innovation-outpost-2015-3514 (letzter Aufruf 
30.11.2018).
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